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Der Minister für Wissenschaft und Forschung
des Landes NW hat mit Erlass
vom 27. Juli 1973 - Az. I B 5 43-15/2/12 -
die vom Fachbereichsrat ds,3 Fachbereichs
Erziehungswissenschaft, Psychologie, Leibes¬
erziehung im April 1973 beschlossene

Vorläufige Studienordnung für das
Erziehungs- und Gesellschafts¬
wissenschaftliche Studium in der
Ausbildung für das Lehramt an
der Grund- und Kauptschule, der
Realschule und am Gymnasium

welcher der Gründungssenat der Gesamthoch-

am 9.5.1973 zugestimmt hat, vorläufig bis
zum Ende des Sommersemesters 1975 genehmigt.

Die genehmigte Fassung der Studienordnung
wird hiermit gem. § 47 I VGrundO veröffentlicht.

Paderborn, 20. November 1973

schule Paderborn in seiner 22. Sitzung

Der Gründungsrek J;cr

(Prof. Dr. B. Csrstensen)
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Vorläufige Studienordnung
für das ERZIEHUNGS- UND GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE
STUDIUM in der Ausbildung für das Lehramt an der Grund-
und Hauptschule, der Realschule und am Gymnasium

1. Vorbemerkungen
1.1. Allgemeines

Das in dieser Studienordnung geregelte ERZIEHUNGS- UND
GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHESTUDIUM löst das bisherige

"Grundstudium" in der Grund- und Hauptschullehrerausbildi^^
sowie das "erziehungswissenschaftliche Begleitstudium" und
das "Philosophikum" in der bisherigen Realschul- und Gymna¬
siallehrerausbildung ab. Es orientiert sich an den vom Kultus
minister im Entwurf bzw. in verbindlichen Richtlinien vorge¬
legten neuen Ordnungen für die Ersten Staatsprüfungen für ein
Lehramt. Obwohl gegenwärtig der Zeitpunkt des Inkrafttretens
der neuen Prüfungsordnungen noch nicht festliegt, ist auf
jeden Fall sichergestellt, daß alle Studienanfänger der ge¬
nannten Lehrämter vom Wintersemester 19 7 3/74 an entsprechend
dieser Ordnung ihr Studium beginnen können. Für Studenten,
die ihr Lehramtsstudium vor dem Wintersemester 73/74 begonnen
haben, wird es Obergangsmöglichkeiten geben.

1.2. Gleiclies_erziehungs;_und_gesell
Studium für alle Lehramtsstudenten

In den sechssemestrigen Studiengängen für das Lehramt an der
Grundschule, Hauptschule und Realschule ist ein Studienan*ail
Verhältnis zwischen erstem Schulfach, zweitem Schulfach i^W
erziehungs- u. gesellschaftswissenschaftlichem Studium vorge¬
sehen von 1 : 1 : 1, im achtsemestrigen Studiengang für das
Lehramt am Gymnasium ein Anteilverhältnis von 2:1:1. Die
quantitative Obereinstimmung des damit in allen Lehramtsaus¬
bildungsgängen für das erziehungs- und gesellschaftswissen¬
schaftliche Studium zur Verfügung stehenden Anteils am Gesamt
Studienvolumen bietet zum ersten Mal die schulpolitisch be¬
deutsame Möglichkeit einer prinzipiell gleichartigen erzie¬
hungs- und gesellschaftswissenschaftlichen Grundausbildung
aller Lehrer.



- 2 -

1.3. "Vorlaufigkeit"_c^eser_Studiengrdnung

Die hier vorgelegte Studienordnung mußte im Zusammenhang der
sehr kurzfristigen Vorbereitung neuer Studiengänge an der Ge¬
samthochschule Paderborn erarbeitet werden. Aus diesem Grund
ist sie in den kommenden Semestern im Zuge ihrer Erprobung
weiterzuentwickeln und zu verbessern.

2. Grundsätze
2.1. Beteiligte_Wissenschaften

Die Verwirklichung des durch diese Studienordnung beschrie¬
benen Studienganges ist eine gemeinsame Aufgabe der Fächer
Erziehungswissenschaft, Philosophie, Politikwissenschaft,
Psychologie, Soziologie. Ausmaß und Art der Beteiligung dieser
Wissenschaften am Studiengang bemessen sich weniger nach der
fachimmanenten Systematik, sondern vorrangig nach den Quali¬
fikationen, die vom Studenten im Hinblick auf die später aus¬
zuübende berufliche Tätigkeit als Lehrer erworben werden
sollen.

2.2. Obergreifende_Zielvorstellung

Die Doppelakzentuierung in der Bezeichnung "erziehungs- und
gesellschaftswissenschaftliches Studium" macht deutlich, daß
der hier beschriebene Studiengang die künftige Tätigkeit des
Lehrers vornehmlich unter zwei Aspekten vorbereitet: dem er¬
zieherischen und dem gesellschaftlichen. Erziehung (Schule)
und Gesellschaft stehen in einem Verhältnis wechselseitiger
Bedingung und Bedingtheit; die Fähigkeit und Bereitschcft,
dieses Verhältnis und die eigene Rolle darin zu analysieren,
jederzeit kritisch überprüfen und angemessen handeln zu kön¬
nen, muß eine Grundqualifikation des künftigen Lehrers sein.
Sie schließt die Fähigkeit, den Mißbrauch der Erziehung,
Schule und des jungen Menschen zur Durchsetzung von Ideologien
und zur Indoktrination zu verhindern, ebenso ein wie die Fähig¬
keit, die tatsächlichen gesellschaftlichen und politischen Ab¬
hängigkeiten, Implikationen und Konsequenzen der Erziehungs-,
Unterrichts- und Sozialprozesse erkennen, unterscheiden u.id
sich kritisch mit ihnen auseinandersetzen zu können.
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2.3. Verhältnis_zu_den_Schulfachstudien

Im Verhältnis von Schulfachstudien und erziehungs- und gesell¬
schaftswissenschaftlichem Studium muß die bisher herrschende
Isolierung überwunden werden. Deshalb plant diese Studien¬
ordnung interdisziplinäre Veranstaltungen zwischen Fachwissen¬
schaft/Fachdidaktik des Schulfachs auf der einen Seite und dem
erziehungs- und gesellschaftswissenschaftlichen Studium auf der
anderen Seite als verbindliche Bestandteile des Studiums ein.

2.4. Theorie^Praxis^Bezug

Auch wenn der Akzent der ersten Phase der Lehrerausbildung bis
zur Ersten Staatsprüfung in der Theorie und Wissenschaft liegt,
so muß doch von Anfang an das Problem der Theorie-Praxis-Ver¬
mittlung aktualisiert werden. Insofern werden u.a. Schulprakti¬
ka unerläßliche Bestandteile des Gesamtstudienganges bis zur
Ersten Staatsprüfung sein und neben fachdidaktischen auch er¬
ziehungs- und gesellschaftswissenschaftliche Aspekte berück¬
sichtigen .

3. Qualifikationen (Langfristige Lernziele)
Ausgehend von einer Analyse der Berufspraxis des Lehrers sollen
folgende Qualifikationen durch das erziehungs- und gesell¬
schaftswissenschaftliche Studium grundgelegt werden: Es wird
hier von der Aufgabe gesprochen, die aufgeführten Qualifikationen
"grundzulegen", nicht aber bereits davon, sie voll zu erreichen.
M.a.W.: Die durch diesen Studiengang grundzulegenden Qualifika¬
tionen müssen in der zweiten Ausbildungsphase zwischen der 1.

und 2. Lehramtsprüfung erweitert, vertieft und differenzrj^^t
werden. Erst in der späteren Berufspraxis selber und in einer
auf sie bezogenen Lehrerfortbildung werden sie sich voll aus¬
formen und realisieren können.
a) Die Fähigkeit, Erziehungs- Unterrichts- und Lernprozesse ein¬

schließlich ihrer Bedingungen analysieren und beurteilen zu
können.

b) Die Fähigkeit, über Auswahl und Anordnung der Unterrichts¬
inhalte und die Form der Unterrichtsgestaltung begründet ent¬
scheiden und an der Curriculumentwicklung mitarbeiten zu
können.
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c) Die Fähigkeit zur selbständigen Stellungnahme zu Bildungs-
planen und curricularen Programmen, zu Erziehungszielen, zu
bildungs- und gesellschaftspolitischen Zielsetzungen und
Entscheidungen aus normen- und ideologiekritischer Sicht,
wobei die Kenntnis anthropologischer historischer und
politischer Grundfragen zu fordern ist.

d) Die Fähigkeit, Struktur und Problematik der Schule und der
übrigen Institutionen des Bildungssystems in ihrem Wechsel¬
bezug mit dem jeweiligen Stand der gesellschaftlichen (ein¬
schließlich der ökonomischen) Entwicklung beurteilen und zu
notwendigen Reformen aus der wissenschaftlich begründeten
Reflexion der Berufspraxis und der gesellschaftlichen Rolle
des Lehrers beitragen zu können.

e) Die Fähigkeit, wissenschaftliche Untersuchungen und Theorien
kritisch im Bezug auf Ansatz, Methode, Ergebnisse und ihre
Praxisrelevanz sowie auf ihre methodologischen und wissen-
schafts-theoretischen Grundlagen und Aspekte befragen zu
können.

4. Problemfelder, Studieninhalte und die entsprechenden enger
um grenzten Lernziele des erziehungs- und gesellschafts¬
wissenschaftlichen Studiums

H.1. Vorbemerkung
In der nachfolgenden Aufstellung, die den Kern dieser
Studienordnung darstellt, werden insgesamt fünf Problem¬
felder aufgeführt: In Bezug auf sie muß der Student sowohl
Grundorientierungen als auch nach eigener Wahl gründliche
Gegenstandserkenntnisse im einzelnen erreichen (vgl. Spalte
Das Verhältnis der fünf Problemkreise zueinander ist folgen
dermaßen zu kennzeichnen:
Das Problemfeld I."Erziehung, Mensch und Gesellschaft" be¬
zeichnet den Fundamentalbereich; durch die Auseinander¬
setzung mit ihm soll der Student in die Lage versetzt werde
den Gesamtzusammenhang zu reflektieren, in dem er seine
spätere pädagogische Aufgabe wahrnimmt.

Die nachfolgenden Problemfelder II. "Erziehungs- und Lern¬
prozesse", III. "Didaktik", IV. "Theorie der Bildungs- und
Erziehungsinstitutionen" bezeichnen die konkreten Gegen-



Standsbereiche, mit denen es der künftige Lehrer zu tun hat
und auf die hin er unmittelbare Sachkompetenz benötigt. Diese
Gegenstandsbereiche dürfen nicht losgelöst von dem Fundamental¬
bereich I. studiert werden: Die Reflexion auf die Grundlagen,
Grundfragen und übergreifenden Zusammenhänge von I. muß an aus¬
gewählten Problemen immer wieder geübt werden; die Fähigkeit
dazu wird auch in der Abschlußprüfung erwartet.

Das Problemfeld V. "Wissenschaftstheorie/Methodologie" über¬
greift noch einmal in anderer Weise die übrigen Problemfelder.
Das in ihm zu erwerbende Verständnis für wissenschaftlich^^er-
fahren und für Probleme wissenschaftlicher Theoriebildung^ann
und soll - abgesehen von allgemeinen Orientierungen - nicht
abstrakt, sondern in der wissenschaftlichen Erarbeitung von
Gegenständen der Problemkreise I. bis IV. angebahnt werden.

.2. Aufstellung der Problemfelder, Gegenstandsgebiete und
Lernziele des Studiengangs

(vgl. die Aufstellung auf den Seiten 6 bis 9 !)
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5.1.

5.2.

5.3.

Hinweise für das Studium der Gebiete und Gegenstände
in den Problemfeldern

Studieneinteilung

PTnVil PTn—±. ±.— ^ ^\ An 73n 1 Hpr Haiinf-i *11̂ jWi 1_L X. 1lOi Ct L* VJo Vian —rY(j (_ilt;Il
feld gebiete stunden

I 2 4
II 2 6 +

III 2 4
IV 1 2

V 2 4

9 20

Anzahl der zu
vertiefenden
Gegenst.

Wo.-
Std.

davon 4 Stunden in II, (2)

Das Studium der Hauptgebiete umfaßt 20 Wochenstunden, das
der zu vertiefenden Gegenstände 14 Wochenstunden. Der Rest
von 6 Wochenstunden (bezogen auf insgesamt 40 Wochenstunden
für das erziehungswissenschaftlich-gesellschaftswissen¬
schaftliche Studium) entfällt auf die Praktika (Einführungs¬
praktikum und eine Veranstaltung anläßlich des Blockprak¬
tikums) .

Studiennachweise
Für mindestens ein Hauptseminar bzw. Oberseminar ist die
erfolgreiche Teilnahme durch eine Bescheinigung nachzuweisen.
Für die Studien in vier weiteren Problemfeldern soll dij
erfolgreiche Teilnahme an Hauptseminaren (ggfs. Obersen
naren) ebenfalls durch Bescheinigungen nachgewiesen werden.

Veranstaltungen

5.3.1. Übungen: Sie dienen der Erarbeitung und Einübung fundamen¬
taler wissenschaftlicher Arbeitstechniken und Verfahrens¬
weisen. Die Übung ist durch praktische Arbeitsaufgaben ge¬
kennzeichnet.

5.3.2. Proseminare: Sie dienen der Einführung in das wissenschaft¬
liche Arbeiten und der Einführung in elementare oder exempla¬
risch ausgewählte Problemstellungen und Gegenstände der auf¬
geführten Problerafeider. ■
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5.3.3. Hauptseminare: Sie erarbeiten Hauptfragen, zentrale Gegen¬
stände oder Gegenstandskomplexe und Zusammenhänge der Proble
felder auf einem höheren Reflexionsniveau als die Proseminar
und setzen Fähigkeiten selbständiger wissenschaftlicher
Arbeit bereits voraus.

5.3.4. Oberseminare: Sie bearbeiten in der Regel Themen, die in
der wissenschaftlichen Diskussion besonders schwierig und
komplex sind. Sie verlangen vom Studenten ein stärkeres
wissenschaftliches Engagement und in Ansätzen eigene wissen¬
schaftliche Produktivität.

5.3.5. Vorlesungen: Sie dienen der Einführung in einen größeren
Gegenstands- und Problembereich sowie umfassenderen Struktu¬
rierungen und Orientierungen in den Problemfeldern. Sie soll*
Zusammenhänge zwischen den in Übungen, Proseminaren und Haup
Seminaren erarbeiteten Spezialbereichen herstellen. Sie sollt
Rückfragen und kritische Diskussion des Dargebotenen einbe¬
ziehen. Sie können durch andere Veranstaltungen (z.B. Dis¬
kussionsgruppen, Seminare, Tutorien, gruppendynamischer Auf¬
arbeitung) ergänzt werden.

5.3.6. Projektstudien : Sie bieten im Rahmen des Studienganges die
Gelegenheit, aktiv an der wissenschaftlichen Erarbeitung und
Lösung von Problemen oder Problemzusammenhängen mitzuwirken,
die in der pädagogisch und gesellschaftlichen Wirklichkeit
auffindbar sind. Merkmale des Projektstudiums sind je nach
Problemstellung: Theorie-Praxis-Verbindung, interdisziplinär
Zusammenarbeit, Teamarbeit von Studenten und Dozenten, ge¬
meinsame forschende Tätigkeit.

5.3.7. Dieser Katalog schließt die Erprobung und Praktizierung
anderer hochschuldidaktischer Veranstaltungsformen nicht aus

5.4. Beteiligung der Wissenschaften
In der obigen Aufstellung (vgl. 4.2.) sind jeweils die¬
jenigen Wissenschaften aufgeführt, die Beiträge zur Erar¬
beitung der genannten Problemgebiete leisten. Der Student
soll sich also den Zugang zu den jeweiligen Problemfeldern,
ihren Gebieten und Gegenständen durch den Besuch der Ver¬
anstaltungen verschiedener Wissenschaften verschaffen. Eine
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besondere Rolle spielen in diesem Zusammenhang interdiszipli¬
näre Veranstaltungen, denen der Student, wenn sie angeboten
werden, den Vorzug geben sollte, weil sie der Vielschichtig¬
keit der Probleme und Gegenstände dieses Studienganges am
ehesten gerecht werden können.

Aus den Hinweisen in Punkt 7. dieser Ordnung geht im übrigen
hervor, daß die mündliche Abschlußprüfung als Kollegial¬
prüfung eines Erziehungswissenschaftlers und eines Vertreters
der Philosophie, Politikwissenschaft, Psychologie oder Sozio¬
logie stattfindet. Diese Regelung ermöglicht dem Studej^ten
eine gewisse Schwerpunktsetzung nach eigener Wahl im Hrmslick
auf die Frage, welche 'Nachbarwissenschaft' er besonders mit
der Erziehungswissenschaft verbinden will - dies allerdings,
ohne daß damit auf sachangemessene Beiträge anderer 'Nachbar¬
wissenschaf ten 1 verzichtet werden könnte.

5.5. I nterdisziplinäre Veranstaltungen zwischen Schulfachstudium
und erziehungs- und gesellschaftswissenschaftlichem Studium
(vgl. oben 2.3.)

Jeder Student ist im Hinblick auf die zwei von ihm gewählten
Schulfächer verpflichtet, mindestens je eine zweistündige
interdisziplinäre Veranstaltung zu besuchen, in der eine
Brücke zwischen Fachwissenschaft/Fachdidaktik der Schul¬
fächer und den Wissenschaften des erziehungs- und gesell¬
schaftswissenschaftlichen Studiums geschlagen wird.
(Beispiele: Veranstaltung zur Ästhetik und ästhetischen

Erziehung zwischen Fachwissenschaft und Fachdidaktik der
künstlerischen und sprachlichen Schulfächer auf der einen
und Philosophie und Erziehungswissenschaft auf der a.ndAn
Seite. - Oder: Veranstaltung zur Allg. Curriculumtheorl^r
und Theorie der Fachcurricula zwischen Fachdidaktik
(z.B. der Naturwissenschaften) und Erziehungswissenschaft.
- Oder: Veranstaltung zur Entwicklung des Zahlbegriffs und
des operationalen Denkens beim Kinde zwischen Psychologie
und Fachdidaktik der Mathematik und der Naturwissenschaften).
Soweit wegen praktischer Schwierigkeiten (z.B. Personal¬
mangel) das Lehrangebot interdisziplinäre Veranstaltungen
der genannten Art nicht in ausreichendem Maße enthält, sollte
der Student auf jeden Fall immer wieder auch Veranstaltungen
des erziehungs- und gesellschaftswissenschaftlichen Studien¬
angebots besuchen, die unmittelbar den Problemstellungen
seiner Schulfachstudien korrespondieren (z.B. "Allg. Didaktik
u. Allg. Curriculumtheorie" im Hinblick auf Probleme der
Fachdidaktik und des Fachcurriculumsf od^L": "Ästhetik u.
ästhetische Erziehung" im Hinblick auf ^Bbleme des Kunst-
und Sprachunterrichts; etc.).
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5.6. Schulstufenbezogenheit
Die Aufstellung (4.2.) nimmt aufgrund ihres allgemeinen
orientierenden Charakters keinen Bezug auf die verschiedene
Schulstufen: die Primarstufe (Grundschule); die Sekundar¬
stufe I (Hauptschule, Realschule, Klassen 1 bis 6 des
Gymnasiums); Sekundarstufe II (Klassen 7 bis 9 des Gymna¬
siums bzw. Oberstufenkolleg). Das konkrete Angebot an Lehr¬
veranstaltungen wird jedoch zumindest in den Problemfeldern
II,III,IV immer wieder auch schulstufenbezogene Themen
enthalten. Jeder Student sollte entsprechend der von ihm
gewählten Schulstufe und Schulform an solchen schulstufen-
bezogenen Veranstaltungen teilnehmen. (Beispiele: Theorie
der Grundschule und Primarstufe; Entwicklungspsychologie
des Vorschul- und Grundschulkindes; Entwicklungspsychologie
des Jugendlichen; Neue Konzeptionen der Gymnasialoberstufe
und des Oberstufenkollegs; usw.)

6. Praktika (vgl. 2.4.)
Praktika sind unerläßlich und verbindliche Bestandteile
des Studienganges bis zur Ersten Staatsprüfung, weil sie
besonders geeignet sind, als empirische Grundlage der wissen
schaftlichen Reflexion zu dienen und in das im pädagogischen
Bereich besonders komplexe Problem der Theorie-Praxis-Ver¬
mittlung einzuführen. Im Zusammenhang des erziehungs- und
gesellschaftswissenschaftlichen Studienganges muß der Stu¬
dent ein Einführungspraktikum (Tagespraktikum) in der
Schule oder in einer anderen pädagogischen Institution
unter dem Aspekt einer der an diesem Studiengang betei¬
ligten Wissenschaften ableisten. (Nähere Auskünfte durch
das Praktikumsbüro der Hochschule.)
Das fünfwöchige Blockpraktikum, an dessen Betreuung die
Vertreter der Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften
beteiligt sind, steht vorrangig unter dem Aspekt der
Schulfächer in der vom Studenten gewählten Schulstufe
und Schulform. Es werden jedoch auch im Rahmen des er¬
ziehungs- und gesellschaftswissenschaftlichen Studien¬
ganges vorbereitende und ggfs. auswertende Veranstaltungen
zum Blockpraktikum angeboten, wobei interdisziplinäre
Kooperation mit den Vertretern der Schulfachstudien ange¬
strebt wird. - Der Student sollte gerade das Blockpraktikum
auch unter dem Aspekt einer Selbsterprobung und Selbstüber-

^J^ung absolvieren, ob er zum Lehrerberuf geeignet bzw.



- 15 -

ob der Lehrerberuf für ihn geeignet ist.
(Ein fachdidaktisches Tagespraktikum im ersten Schulfach

wird als Vorbereitung auf das Blockpraktikum von den Fach¬
didaktiken im Rahmen des Schulfachstudiums angeboten).

7. Hinweise zur Abschlußprüfung

7.1. Allgemeines
Die Abschlußprüfung des erziehungs- und gesellschaftswis¬
senschaftlichen Studiums besteht aus einer Arbeit unter
Aufsicht (Klausur) und einer mündlichen Prüfung von 45
nuten. Außerdem kann die schriftliche Hausarbeit auch ii^P
den Fächern des erziehungs- und gesellschaftswissenschaft¬
lichen Studienganges angefertigt werden.

7.2. Arbeit unter Aufsicht
Für die Arbeit unter Aufsicht stehen drei Themen zur Wahl.
Sie werden auf Anforderung des Prüfungsamtas von einem
derjenigen Prüfer gestellt, die auch für die mündliche
Prüfung des Kandidaten zuständig sind. Die Themen sind
(vgl. § 16, 17. der P.O.) "dem allgemein verbindlichen
Grundwissen im jeweiligen Prüfungsfach oder den Studien¬
gebieten zu entnehmen, mit denen sich der Kandidat be¬
sonders beschäftigt hat".

7.3. Mündliche Prüfung

7.3.1. Prüfer
Die mündliche Prüfung findet als Kollegialprüfung statt.
Zum Prüfungsausschuß gehören ein Vertreter der Erziehunc
Wissenschaft sowie ein Vertreter der Philosophie, Politik
Wissenschaft, Psychologie oder Soziologie. Bei der Auswahl
der Prüfer sollen die Wünsche des Kandidaten berücksichtigt
werden. Er hat außerdem ein Anrecht auf eine angemessene
vorherige Beratung durch die Prüfer.

7.3.2. Inhalte der Prüfung
Der Kandidat schlägt fünf Themen in Entsprechung zu den
fünf Problemfeldern seines Studienganges (vgl. Aufstel¬
lung, 4.2.) als Prüfungsthemen vor. Diese Themen können
auf vier bzw. drei reduziert werden, falls der Kandidat
an einem oder mehreren Themen der Problemfelder II, III,
IV zugleich die Reflexion auf die Grund^Äen und Grund-

:iJ^

fragen im Problemfeld I durchführen öderem ihnen seinr~n
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Verständnis wissenschaftlicher Verfahren und Theoriebil¬
dung in Entsprechung zum Problemfeld V, nachweisen will.
Ebenso ist es möglich, von den Problemfeldern I und V aus¬
zugehen und die Grundfragen in den Problemfeldarn II, III,.
IV zu konkretisieren, (vgl. dazu das in 4.1. Gesagte.)
Je nachdem, ob ein Vertreter der Philosophie, Politikwis¬
senschaft, Psychologie oder Soziologie mit einem Vertreter
der Erziehungswissenschaft in der Kollegialprüfung zusam¬
men prüft, soll die Abhandlung der Themen in der Prüfung
neben den erziehungswissenschaftlichen Perspektiven vor¬
nehmlich die Perspektiven der von dem zweiten Prüfer ver¬
tretenen Wissenschaft behandeln, (vgl. dazu 5.4.)

7.4. Schriftliche Hausarbeit
Die schriftliche Hausarbeit kann in den Wissenschaften
des Schulfachstudiums oder in den Wissenschaften des
erziehungs- und gesellschaftswissenschaftlichen Studien¬
ganges geschrieben werden. Im Gymnasiallehrerstudiengang
soll die schriftliche Hausarbeit in der Regel im er sten
Schulfach geschrieben werden. Wenn der Student die letztere
Möglichkeit wählt, kann er mit einem vom Leiter des Prü¬
fungsamtes als Prüfer und Gutachter bestellten Vertreter
der Erziehungswissenschaft, der Philosophie, Politikwis¬
senschaft, Psychologie oder Soziologie ein Thema ab¬
sprechen. Dazu bestimmt die P.O. (§ 15,2):
"Der einzelne Kandidat oder die Gruppe geben dem Leiter
des Prüfungsamtes die Aufgabe für die Hausarbeit unver¬
züglich bekannt, wenn sie mit dem Gutachter gemäß § 9
Absatz 1, Ziffer 1 ein Einvernehmen darüber erzielt
haben, daß die Aufgabe geeignet ist und in drei Monaten
bearbeitet werden kann."

8. Studie nbe ra tung
Dem Studenten wird empfohlen, die in den Fachbereichen
1 und 2 sowie in den Fachwissenschaften eingerichteten
Veranstaltungen zur Studienberatung (in der Regel zu
Beginn des Semesters) sowie die Sprechstunden der in
jedem Fach eingesetzten Studienberater wahrzunehmen.

Diese vorläufige Studienordnung ist mit Erlaß vom
27.7.73 in Kraft getreten.
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